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Naturschutzkommission des Kantons Bern
Bericht iiber die Jahre 1958 und 1959
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A ALLGEMEINER TEIL
(Von Dr. O. FrieDLI)

I. Rechtsgrund, Eingliederung und Aufgabe der Kommission

1. Die durch den Regierungsrat zu bestellende und jeweils zu ergin-
zende Naturschutzkommission des Kantons Bern (nachfolgend Kommis-
sion genannt) ist ein 6ffentliches Organ des Staates. Es ist im Dekret des
Groflen Rates vom 17. September 1958 iiber die Organisation der Forst-
direktion in den §§ 14 und 16 rechtlich verankert. Der vorangegangene
Verordnungserlaf des Regierungsrates vom 28. Januar 1941 iiber die Be-
stellung einer Naturschutzkommission hingegen gilt als aufgehoben.

Im vorgenannten Dekret sind unter anderem auch die Naturschutzver-
waltung sowie das Jagd- und Fischereiinspektorat mit ihren Aufgaben und
Funktionen (Geschiftskreise) rechtlich festgelegt worden. Dadurch wurde
gesetzgeberisch ein weiterer Schritt auf dem umfassenden Gebiete des Na-
turschutzes und der ihm verwandten Betreuung und Bewirtschaftung der
Jagd und der Fischerei getan., Der Kanton Bern verfiigt verwaltungsorga-
nisatorisch nunmehr iiber die notwendigen Instanzen, damit die allgemei-
nen und die konkreten Fragen und Belange des Naturschutzes durch zu-
stindige und kompetente Organe sachgemall hehandelt werden konnen.

2. Die Aufgabe der Naturschutzkommission ist in sachlicher und tech-
nischer Hinsicht mit den Obliegenheiten der Naturschutzverwaltung so-
wie des Jagd- und Fischereiinspektorates verquickt. Deshalb liegt eine
enge Zusammenarbeit der Kommission und der genannten Amtsstellen im
Interesse einer rationellen Erledigung der Aufgaben. Diese Zusammen-
arbeit besteht in einer duflerst befriedigenden Weise.

Die Funktionen und Aufgaben der Kommission verlaufen sachgemif3
nicht parallel zu denjenigen der Naturschutzverwaltung und des Jagd-
und Fischereiinspektorates. Sie sind voneinander vielmehr grundverschie-
den. Wihrend sich die letztgenannten Instanzen in erster Linie mit der
verwaltungsgemifen Durchfithrung ihrer Aufgaben zu befassen haben,
bestehen die Funktionen der Kommission insbesondere in der Begutach-
tung und Vorberatung von entsprechenden Geschiften. Damit verbunden

sind zweckmifligerweise auch gewisse Vorbereitungsarbeiten bei der Un-
terschutzstellung von Naturdenkmalern.

3. Der Naturschutzbegriff ist etwas Umfassendes. Er 1a8t sich nicht eng
gestalten, soll er seinem hohen Ziele im Interesse von Land und Volk ge-
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recht werden. Er ist aber auch nmfassend auszulegen, weil er nicht blof3
die Verinderungen der Landschaftsbilder und der Natur durch die
menschlichen Eingriffe in ihr Walten umfaf3t soweit es Grund und Boden
und die Pflanzenwelt betrifft. Der Naturschutzbegriff umschlie8t viel-
mehr auch die Geschehnisse in der gesamten wildlebenden Tierwelt (Haar-
wild, Vogel, Insekten usw.). Das Naturgeschehen ist vom Natur- und Land-
schaftsschutze aus als eine Einheit aufzufassen. Auf keinem Sektor dieses
Geschehens lassen sich Eingriffe des Menschen durchfiihren, ohne daB sie
nicht auch auf anderen Gebieten naturgemifle Riick- und Fernwirkungen
zur Folge hatten. Dies wird bei den Eingriffen durch Wirtschaft, Verkehr
und Technik leider nicht immer geniigend beachtet.

Aus den dargelegten Erkenntnissen und Griinden heraus ist es richtig,
dafl der Naturschutzkommission alle wichtigen Projekte und Geschifte
zur Begutachtung zu unterbreiten sind, die den Naturschutz beriihren
(§ 16 des vorgenannten Dekrets). Ebenso erfreulich ist, daB die heutige
Kommission sich zusammensetzt aus Vertretern der Wissenschaft, der In-
teressengruppen des Natur- und Vogelschutzes, der Forst- und Landwirt-
schaft und der Naturschutzpolitik. Allen Mitgliedern der Kommission sei
an dieser Stelle fiir ihr Wirken in der gemeinsamen Aufgabe bestens ge-
dankt.

IL. Personelle Zusammensetzung der Kommission

Die Zusammensetzung der Kommission hat in den beiden Berichtsjah-
ren einige Anderungen erfahren:

1. Der sehr verdiente Prasident, Fiirsprecher ITTEN, alt Abteilungschef
der SBB, Giimligen, wurde infolge Erreichens der Altersgrenze im Januar

1958 durch GroBrat Dr. O. FriepLl, alt Vizedirektor der Eidgenossischen
Steuerverwaltung, Bern, ersetzt.

2. WALTER LUDER, Landwirt und Grofrat, GraBwil, wurde der Kommis-
sion im August 1958 durch den Tod leider entrissen. Er wirkte in dieser in
verdienstvoller Weise seit Oktober 1954. An seiner Stelle wurde HERMANN
ArnNI, Landwirt und GroBrat in Bangerten, gewihlt.

3. Durch das bereits genannte Dekret des GroBen Rates vom 17. Septem-
ber 1958 wurde die bisherige, siebengliederigce Kommission auf neun Mit-
glieder erh6ht. Neu eingetreten sind auf Mitte 1959 in die Kommission:
HEeiNriCH BRUNNER, Adjunkt deskantonalen Meliorationsamtes, Bern,und
ALFReED HUEBER, Lehrer, Liesberg.
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4, Die bis Ende 1962 gewihlte Kommission setzt sich nunmehr wie folgt
zusammen

Dr. O. Friedli, Priasident,

Fritz Aerni, Forstmeister, Bern,

Hermann Arni, Landwirt und GroBrat, Bangerten,

Karl Barben, alt Regierungsstatthalter und Gerichtsprasident, Spiez,

Dr. René Baumgartner, Seminarlehrer, Delsberg,

Heinrich Brunner, Kulturingenieur, Bern,

Dr. Fritz Gerber, Gerichtschemiker, Koniz,

Alfred Hueber, Lehrer, Liesberg,

Dr. Max Welten, Professor an der Universitit Bern, Bern.

Das Sekretariat der Kommission wird durch einen Funktionir der
Naturschutzverwaltung (bisher ErnsT HANNI) besorgt.

INI. Titigkeit der Kommission

a) Sitzungen

1. Die Kommission hielt acht Vollsitzungen ab. Vier davon waren mit
Augenscheinen von Gelinde verbunden.

Es ist naheliegend, daB8 die Gesamtkommission sich vorwiegend nur mit
grundsitzlichen Fragen des Naturschutzes und den besonders wichtigen
Einzelgeschéften auseinandersetzen kann. Die Erledigung der vielen Ein-
zelaufgaben (schriftliche Begutachtungen, Verhandlungen und Bespre-
chungen mit Organen von Verwaltungen und Verbanden sowie mit Grund-
eigentiimern, Vorbereitungen von SchutzmaBnahmen usw.) erfolgt am
zweckmiBigsten von Fall zu Fall, entweder durch ein kleines Kollegium
oder allein durch den Prisidenten in Verbindung mit dem Naturschutz-
verwalter.

2. Aus der Sorge heraus, daf ein planmaBiger Naturschutz der Zeitum-
stinde wegen sehr dringlich ist,lie} sich die Kommission iiber im Anfangs-
studium liegende wasserwirtschaftliche Vorhaben besonderer Bedeutung
vorlaufig orientieren. So konnte sie sich bei einer Begehung des ber-
nischen Ufergelindes des Doubs durch Direktor SAvolE von den Berni-
schen Kraftwerken AG iiber eine allfiallig weitere Wasserkraftausnutzung
unterrichten lassen, um vorliufige Anhaltspunkte iiber damit verbundene
Benachteiligungen der Natur, der Landschaft und der Fischerei zu ge-
winnen.
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Die im Studium befindliche Ausnutzung der noch vorhandenen Wasser-
krifte des Oberlandes beschiftigte die Kommission im Sinne einer vor-
laufigen Kenntnisnahme ebenfalls. Daher lieB sie sich durch den Chef des
kantonalen Biiros fiir Wassernutzung und Abwasserreinigung, Ingenieur
LiUpIN, iiber die der gegenwirtigen Prufung unterliegenden vorldufigen
Projekte und Varianten aufklaren. Die geplante weitere Kraftausnutzung
im Oberland 1aBt sich nicht mehr ohne schwerwiegende Eingriffe in das
Naturgeschehen und die Landschaft durchfiihren. Je mehr es darum geht,
auch kleineren Gewassern den natiirlichen Lauf zu nehmen, um sie durch
Rohren und Stollen neuen Kraftwerken dienstbar zu machen, um so gro-
Ber wird die Gefahr der Verodung romantischer und bewohnter Gebirgs-
taler und groBerer Umgebungen. Daher ist sehr zu hoffen, daB die zustin-
digen Behorden dem erforderlichen Naturschutz volle Beachtung schen-
ken. Dies ist um so notwendiger, als das Oberland ein ausgesprochenes
Fremdengebiet ist. Bei einer riicksichtslosen Wasserausnutzung konnten
iibrigens auch wirtschaftliche Werte der Gegend zerstort werden, die sich
nie mehr ersetzen oder aufholen lieBen. Die Kommission erwartet, daB ihr
die konkreter sich herausbildenden Einzel- und Gesamtprojekte recht-
zeitig genug zur Begutachtung unterbreitet werden. Die Begutachtungen
diirfen nicht erst einsetzen, wenn die fertigen Projekte vorliegen. Es wird
nicht minder nétig sein, daf3 auch die oberlindische Bevolkerung und die
privaten Organisationen des Naturschutzes iiber die geplanten Vorhaben
unterrichtet werden. Es handelt sich dabei um naturschiitzerisch sehr
ernste Probleme.

Ferner lie3 die Kommission sich durch ein Referat von Dr. HUNZIKER,
Ziirich, Chef des kantonalen Amtes fiir Natur- und Heimatschutz, iiber
das ziircherische Vorgehen zur Erhaltung von Natur und Landschaft sowie
iiber die dortigen Erfahrungen und Entwicklungen in den Schutzbestre-
bungen aufkliren. Sie konnte dabei auch wertvolle Hinweise entgegen-
nehmen.

b) Begutachtungen

1. Namens der Kommission waren weit iiber 50 schriftliche Gutachten
abzugeben. Fast in jedem Falle lieBen sich Verbesserungen der zur Aus-
fiihrung gelangenden Projekte zu Gunsten von Natur oder Landschaft be-
antragen und beriicksichtigen. Dies ist eine erfreuliche Feststellung.
Gleichwohl gilt es, der sich weiterhin abzeichnenden Situation mit der
raschen Entwicklung von Wirtschaft und Technik und dem Drang nach
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Erwerb romantischer Geliandeparzellen fiir private Zwecke stetsfort klar
zu begegnen.

2. Die Begutachtungen der Kommissionen haben sich mit den Natur-
schutz- und den wirtschaftlichen Problemen in gleich objektiver Weise
auseinanderzusetzen. Sie miissen neutral und diirfen nicht einseitig abge-
fa3t sein. Daher unterscheiden sie sich sachgemif3 von den wertvollen Ein-
gaben der privaten Naturschutzorganisationen. Diesen Organisationen liegt
insbesondere ob, auf die Gefihrdungen von Natur und Landschaft auf-
merksam zu machen. Die staatliche Kommission hingegen hat die Auf-
gabe, in abgewogener Beurteilung auch der wirtschaftlichen Belange und
Verhiltnisse zu priifen, wie weit und auf welche Weise Losungen méglich
sind. Sie hat selbstredend darauf zu achten, daf3 die Belange des Natur-
und Landschaftsschutzes soweit zur Geltung kommen, als es nach den ge-
gebenen Umstinden und Verhiltnissen jeweils als moglich erscheint. Die
Kommission triagt durch die Begutachtungen mit an der Verantwortung,
daf} den kommenden Generationen eine nicht allzu verodete Heimat hin-
terlassen werden kann. Gehen die unabdingbaren Werte der Natur im
UbermaB verloren, so versiegen damit im Volke auch wertvolle Quellen
der inneren Erbauung und Erholung. Mit der vélligen Preisgabe dessen,
was unsere Heimat liebreizend und natiirlich-schon gestaltet, wiirden wir
uns zuletzt selbst aufgeben.

Die in der Berichtsperiode abgegebenen Begutachtungen betreffen ins-
besondere:

17 Luftseilbahnprojekte (Skilifte, Gondelbahnen usw.);

12 Giiterzusammenlegungen, Meliorationen sowie Bach- und FluBkor-

rektionen;
6 Kiesausbeutungsanlagen und Anlageerweiterungen;
4 Projekte von Kraftwerkbauten;
4 Projekte von Autobahnen;
3 Gesuche um Geldndeauffiillungen und Schuttdeponien;
3 Gesuche um die Errichtung oder Erwerbung von Campingplitzen;
3 Projekte von Starkstromleitungen.

AuBlerdem wurden iiber eine weitere Anzahl von Projekten und Fragen
verschiedener Art (Motionen, Postulate, Gesetzesentwiirfe, Jagdordnung,
Parzellenkiufe durch den Staat, Wasserentnahmen aus geschiitzten Ge-
wiassern usw.) vorldufige oder abschlieBende Gutachten abgegeben.

3. Obige Hinweise zeigen die vielseitige Aufgabe der Kommission. Allen
zu begutachtenden Problemen haftet stets der Nachteil an, da deren Ver-
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wirklichung ohne gewisse Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild
selten durchfiihrbar ist. Andererseits ist zu bedenken, daf3 der Wirtschafts-
und Lebensdrang von Land und Volk ohne angemessene Konzessionen des
Naturschutzes kaum befriedigt werden konnte und daher im Ausmal} des
zu Verantwortenden zu beriicksichtigen ist. Ubrigens ist auch der Natur-
schiitzer an der wirtschaftlichen Prosperitit nicht ganz so uninteressiert
wie es manchmal den Anschein haben konnte. Auch er wiinscht einen ge-
hobenen Lebensstandard.

IV. Schilfkataster

1. Am 28. Februar 1958 erliel3 der Regierungsrat eine Verordnung iiber
die Erhaltung und Pflege der Schilfbestinde auf Grund und Boden des
Staates. Er stiitzte sich dabei auf Art. 83 des Einfithrungsgesetzes vom
28. Mai 1911 zum ZGB, auf Art. 42 des Gesetzes vom 2. Dezember 1951
iiber Jagd, Wild- und Vogelschutz, sowie auf § 9 des Gesetzes vom 3. April
1857 iiber den Unterhalt und die Korrektion der Gewisser und die Aus-
trocknung von Mésern.

2. Nach der Verordnung ist jede Beschidigung des Schilfes, wie das Aus-
graben von Wurzeln, Abbrennen oder Schneiden von staatlichem Schilf
aus allgemeinen Schutzinteressen untersagt. Vorbehalten bleibt das Schnei-
den oder Entfernen von Schilf durch Sonderbewilligungen, soweit dies
nach den besonderen Umstinden als notwendig erscheint. Ferner kann
sich die Bewirtschaftung (Schneiden) von einzelnen Schilfpartien im In-
teresse der Schilferhaltung aufdringen. Soweit die Schilfbewirtschaftung
aus dem vorgenannten Grunde erfolgen darf, wird sie mit den Schilfinter-
essenten durch besonders formulierte Pachtvertriage festgelegt. Beispiels-
weise darf das Schilfschneiden zwecks Gesunderhaltung der Schilfwurzeln
nur wihrend der dafiir geeigneten Jahreszeit erfolgen. Das Schneiden der
gleichen Flache darf in der Regel auch nicht alljahrlich durchgefiihrt wer-
den. An geeigneten Orten sollen Versuche iiber die praktischen Auswir-
kungen der Schilfschnitte auf das Schilfwachstum und den Schilfbestand
durchgefiihrt werden. Ferner soll versucht werden, ob sich Schilfbepflan-
zungen an Orten, wo das Schilf abgegangen oder zerstort worden ist, wo es
zum Schutze der Ufer oder aus anderen Griinden jedoch dulerst wiinsch-
bar wire, durchfiithren lassen,

3. Die vorgenannte Verordnung machte eine Aufnahme iiber die staat-
lichen Schilfbestinde und Schilfflichen notwendig. Sie erfolgte unter der
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Mitwirkung von Kommissionsmitgliedern und ist im alten Kantonsteil be-
reits durchgefiihrt. In einem durch die Naturschutzverwaltung noch zu-
sammenzustellenden Schilfkataster sind die Schilfgebiete nach Standort
und Grofle sowie nach den Arten des Schilfes usw. naher bezeichnet und
zum Teil sogar durch Lichtbildaufnahmen festgelegt.

4. Bekanntlich stehen auch gewisse Schilfgebiete von Privateigentum
unter dem Schutze des Staates (Naturdenkmiler). Daneben aber gibt es
noch eine Reihe von kleineren oder grofleren Schilfflichen (zum Beispiel
der alten Aare entlang) die der Erhaltung wiirdig wiren und an die staat-
lichen Schilfflichen 6fters sogar anschlieBen. Es ist zu hoffen, dafl es mit
der Zeit gelingt, auch fiir die Erhaltung dieser Schilfpartien geeignete
MaBnahmen zu finden. Der Schilfbestand im Kanton ist leider nicht mehr
derart umfangreich, dal sich ein moglichst umfassender Schutz nicht
rechtfertigen oder gar aufdrangen wiirde. Dazu kommt, dal die Bestande
durch die heutige Zeitentwicklung immer mehr gefihrdet werden.

V. Dienstreglemente fiir die hauptamtlichen Wildhiiter

1. Die Forstdirektion erlief im Februar 1959 ein durch den Regierungs-
rat genehmigtes neues Dienétreglement. Das Reglement, welches auller
durch die Jagdkommission auch durch unsere Kommission zu begutach-
ten war, ersetzt die fritheren Erlasse und Vorschriften. Es stiitzt sich auf
die Art. 35, 36 und 38 des Bundesgesetzes iiber Jagd und Vogelschutz vom
10. Januar 1925, die Art. 49 und 52 des kantonalen Gesetzes iiber Jagd,
Wild- und Vogelschutz vom 2. Dezember 1951 sowie auf § 9 des Dekretes
iiber die Organisation der Forstdirektion vom 17. September 1958.

2. Die neue Ordnung regelt unter anderem die vielseitigen Funktionen
der unter der Leitung des kantonalen Jagdinspektorates stehenden Wild-
hiiter. Vom Natur- und Landschaftsschutz aus besonders zu erwidhnen sind
die Bestimmungen iiber die systematische Uberwachung der wildlebenden
Tierwelt sowie der Pflanzen- und der Naturschutzgebiete und der sonsti-
gen Naturdenkmiiler. Beachtlich ist ferner, daB die Bestandesveranderun-
gen der geschiitzten und der iibrigen Wildarten zu verfolgen und nach
Gattungen festzuhalten sind, und daB3 den HegemaBnahmen volle Auf-
merksamkeit zu schenken ist. Ebenso ist der allgemeine Gesundheitszu-
stand der Tiere zu beachten.

Bemerkenswert erscheint auch, dal jeder Wildhiiter verpflichtet ist, in
Primar- und Sekundarschulen jihrlich mindestens vier mit Lichtbild-
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oder Filmvorfithrungen verbundene Vortrige iiber die Ziele seiner Auf-
gaben abzuhalten. Dadurch wird unsere Jugend in zweckmiBiger Weise
auf ein bedeutsames Teilgeschehen im Walten der freien Natur aufmerk-
sam gemacht. Der Sinn und das Verstiandnis der Jugend fiir den Schutz
der Natur und der Landschaften wird dadurch geweckt und gefordert.
Auch die vielen Vortrige, welche von der Naturschutzverwaltung durch
Herrn HANNI in Verbindung mit dem kantonalen Naturschutzverband in
Schulen durchgefiihrt werden, dienen demselben Ziele.

VI. Jagdordnung

Die durch die Forstdirektion erlassene und vom Regierungsrat geneh-
migte Jagdordnung 1959 basiert auf der Vollziehungsverordnung vom
2. Juli 1954 zum kantonalen Gesetz iiber Jagd, Wild- und Vogelschutz. Sie
wurde auch unserer Kommission zur Begutachtung unterbreitet.

Durch eine gute Jagdordnung kann den Belangen des Naturschutzes auf
dem Sektor des Haar- und Vogelwildes Rechnung getragen werden. Das
kultivierte Jagen 1af3t sich derart durchfiihren, da} das Gleichgewicht in
der Natur nicht gestort, sondern gewahrleistet bleibt. Es 1aBt sich daher
auch ohne Gefihrdung der Erhaltung eines angemessenen Wildbestandes
vollziehen. Besonders erwahnenswert sind die jagdordnenden Bestimmun-
gen iiber die zeitlichen und ortlichen Beschrinkungen der Jagd auf ge-
wisse Wildarten sowie des Verbots des Abschusses von Tierarten, die ge-
fahrdet sind. Auch auf die richtige Beschrinkung der Abschuflzahlen der
verschiedenen Wildgattungen durch die einzelnen Jiger sowie auf die fiir
die Jagd geschlossenen oder nur ganz beschriinkt gesffneten Bannbezirke
ist hinzuweisen.

VII. Koordinationsfragen

a) Kommissionen und kantonale Instanzen

1. Die Zusammenarbeit mit dem Leiter der Naturschutzverwaltung und
des Jagdinspektorates (Herr SCHAERER) sowie des Fischereiinspektorates
(Herr Dr. RoTH) und dem iibrigen Personal war sehr erfreulich. Trotz
der groBen Arbeitsbelastungen der Funktionire war ihre innere Bereit-
schaft fiir ersprieBliches und rationelles Zusammenarbeiten stetsfort vor-
handen. Auch in der Kommission selber war die Zusammenarbeit eine

gute.
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Die Kommission konnte mit Genugtuung vernehmen, dafl der Natur-
schutzverwaltung eine zusitzliche Hilfskraft fir die Miterledigung der
vielen Kleinarbeiten bewilligt worden ist. Es wird dem Naturschutzver-
walter dadurch eher moglich werden, die bedeutenderen Probleme des Na-
turschutzes mit der Kommission und dem Prisidenten zu fordern. Stiunde
der kantonale Forstdirektor, Herr Regierungsrat DEWET BURI, den vielver-
zweigten Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes weniger positiv ge-
geniiber, so hitte sich in der abgelaufenen Periode vieles nicht erreichen
lassen, was im héheren Gesamtinteresse schlie$lich doch durchgesetzt wer-
den konnte. Die Kommission ist dafiir duflerst dankbar.

2. Was im Sinne einer flieBenderen, rechtzeitigen Begutachtung der Ge-
schifte anzustreben ist, ist eine noch vollstindigere Koordination in der
rechtzeitigen Akteniibergabe anderer kantonaler Amtsstellen an die Na-
turschutzverwaltung. Zwar hat sich diese Akteniibermittlung bisher nicht
allzu schlecht eingespielt, und es fehlte bei den meisten Betreuern ihrer
Aufgaben weder am guten Willen der Zusammenarbeit noch am Verstiand-
nis fiir die Naturschutzhelange. Dies sei ausdriicklich festgestellt. Aus hier
nicht abzuklarenden oder festzuhaltenden Griinden kam es gelegentlich
jedoch vor, da} wichtigere Fille nicht oder nicht rechtzeitig an die Natur-
schutzverwaltung zur Weiterleitung an die begutachtende Kommission ge-
langten. Von der Dekretswiderigkeit ganz abgesehen stellte sich nachtrig-
lich jeweilen heraus, dafl derartige Unterlassungen unliebsame Folgen
auch fiir das Ansehen der Verwaltung haben konnten. Es ist zu hoffen,
daB sich dieses gelegentliche Versagen in der Koordination und Organisa-
tion mit der Zeit volligc beheben laf3t.

b) Naturschutzorganisation und Kommission

1. Es ist naheliegend, daB3 den privaten Organisationen mit ihren Natur-
und Landschaftsschutzbestrebungen in der iiberspitzten Zeit der Wirt-
schaftsexpansion und des Materialismus eine auferordentliche Bedeutung
zukommt. Im gegenseitigen sachlichen Einvernehmen zwischen Kommis-
sion, Naturschutzverwaltung und Verbianden ld88t sich viel Positives errei-
chen. Natur- und Landschaftsschutzvereinigungen sind als Vorposten,
Warner und Mithelfer im Kampfe gegen iiberbordende Eingriffe in das
Walten der Natur und in die Landschaftshilder notwendig. Es darf fest-
gehalten werden, daf} alle derartigen Organisationen sich bemiihen, ihrem
hohen Zwecke zu dienen. Es sind dies bekanntlich inshbesondere der
Schweizerische Bund fiir Naturschutz, der kantonale Naturschutzverband
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mit seinen Untergruppen oder Sektionen, die Bernische Gesellschaft fiir
Vogelkunde und Vogelschutz. Aber nicht minder wichtig sind namentlich
auch fiir die Gestaltung der Landschaftsbilder die regionalen drei Ufer-
schutzverbinde mit ihren verdienstvollen Leistungen. Auch die Bestre-
bungen der Berner Wanderwege und des Berner Heimatschutzes tragen in
verschiedener Weise dazu bei, die Ziele und Gedanken des Natur- und
Landschaftsschutzes hochzuhalten und zu fordern.

2. Wenn nicht alle Anzeichen triigen, sind wir heute an einer Wende in-
sofern angelangt, als der Naturschutz auch die Jagd- und Fischereivereine
zu seinen Verbiindeten im weiteren Sinne zihlen darf. Denn wer der Jagd
oder der Fischerei in edler Weise huldigt, ist Naturfreund. Er liegt ihr
nicht vor allem wegen der Erlegung einer Beute ob, sondern wegen der
Beobachtungen und Erholung in der freien Natur durch das Begehen von
Feld und Wald und Auen und durch das Aufsuchen klarer Wiesenbich-
lein usw. Je unverdorbener der Jiger oder Fischer die Landschaften an-
trifft, um so mehr wird er sich darauf besinnen und verpflichtet fiihlen.
Die heutige Jagerschaft, die Fischer und die Verbandsorgane wissen, daf
es ohne den Schutz der Natur und ihrer Kreaturen bald keine freilebende
Tierwelt, an der gerade auch sie ein besonderes Interesse haben, mehr ge-
ben wiirde. Daher obliegt auch ihnen die Pflicht der naturschiitzerischen
Betreuung. Andererseits geht der 6ffentliche Naturschutz nicht so weit,
als daB3 er sich gegen ein kultiviertes Jagen oder Fischen aussprechen
wiirde. Er verlangt nur, dal beides im Rahmen eines die Natur nicht schi-
digenden ausgewogenen Gleichgewichts mit weiser, liecbevoller Uberle-
gung betrieben werde. Es ist Sache der zustindigen Organe, dafiir zu sor-
gen, daBl diese Leitgedanken immer mehr in den Vordergrund treten.

3. Der Natur- und Landschaftsschutz ist nicht nur in den Problemen
vielgestaltig, sondern auch in der Forderung und Betreuung. Es dient der
positiven Kriftebildung, wenn verschiedene Organisationen daran inter-
essiert und beteiligt sind. Andererseits sind gewisse Doppelspurigkeiten
oder organisatorische Unvollkommenheiten, sofern sie zur Zersplitterung
oder sonstigen Schwichung der Krifte fithren konnen, kaum niitzlich. Je
zweckmifliger die verschiedenen Organisationen auf ihren Gebieten so-
weit zusammenarbeiten, als sie gemeinsame Ziele des Natur- und Land-
schaftsschutzes beriihren, um so eher und leichter werden sie Erfolg
haben. Unter anderem wire vielleicht auch zu begriiBen, wenn die Mit-
gliedschaft zum kantonalen Naturschutzverband zugleich diejenige zum
Schweizerischen Bund fiir Naturschutz und die Zugehorigkeit bernischer
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Einwohner zu letzterem zugleich die Mitgliedschaft zum kantonalen Na-
turschutzverband in sich schlieBen wiirde. Denn es wird auf die Dauer
kaum befriedigend sein, da3 sich die kantonale und die schweizerische
Vereinigung mit weitgehend gleichen oder dhnlichen Zielen in der Wer-
bung der Mitglieder konkurrenzieren miissen. Beide Organisationen sind
nimlich notwendig. Es ist zu wiinschen, daf} es den beiden Organisationen
bei volliger Wahrung der Selbstindigkeit mit der Zeit gelinge, auch eine
zweckmifige Vereinbarung iiber die gegenseitige Zugehorigkeit der Mit-
glieder zu treffen. Beide Verbinde wiirden an Durchschlagskraft gewin-
nen. Uberdies wire bestimmt damit zu rechnen, da3 die Werbung neuer
Mitglieder zu Gunsten beider Organisationen sehr erfolgreich sein wiirde.
Die den Verhiltnissen anzupassende gegenseitige Beteiligung an den even-
tuell leicht zu erh8henden einfachen Beitrigen der Mitglieder sollte wohl
moglich sein.

Gemeinsames Vorgehen und Wirken unter Wahrung der Selbstindig-
keiten kann sich bei allen Organisationen, die sich mit dem Natur- und
Landschaftsschutz befassen, wenigstens fiir gewisse Einzelprobleme erge-
ben. Je geschlossener dieses Zusammenwirken fiir die gewonnenen Inter-
essen auch im Einzelfalle erfolgen kann, um so eher konnen die Moglich-
keiten des Erfolges ausgeschopit werden. Zu einem planvollen gemeinsa-
men Arbeiten fiir die Erhaltung von Natur und Landschaft sind im iibri-
gen wir alle berufen. Allen Vereinigungen, die sich in der abgelaufenen
Berichtsperiode in dieser oder jemer Weise hiefiir eingesetzt haben sei
hiermit bestens gedankt. Gedankt sei insbesondere auch den einzelnen
Organen, die sich in aufopfernder Weise damit befaf3t haben.

VIIL. Harrende Aufgaben (Ausblick)

Es braucht keine Propheten, um festzustellen, daB die kiinftige Zeitent-
wicklung nach vermehrtem Schutz von Natur und Landschaft ruft. Leider
1aBt sich nicht alles schiitzen, was schiitzenswert wire, wenn wir auch die
technische und wirtschaftliche Entwicklung wollen. Beides kénnen wir in
unbeschrinktem Ausmaf3 kaum nebeneinander haben. Aber wir kinnen
auf die Dauer innerlich kaum bestehen, wenn wir dem Schutze von Natur
und Landschaft nicht geben, was er zeitgemiBl erfordert. Je mehr sich
Wirtschaft und Technik entwickeln, um so mehr werden die hohen Werte
von Natur und Landschaft gefihrdet. Daher miissen sie im Ausmal} des
Verniinftigen verteidigt werden. Das gilt nicht als Angriff gegen die Wirt-
schaft und die Technik. Es muf8 im Gegenteil mit letzter Konsequenz ver-
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sucht werden, ihre Bestrebungen mit den Zielen von Natur- und Land-
schaftsschutz im Sinne einer hoheren Lebensharmonie zusammenzufiihren
und in Einklang zu bringen. Auf beiden Seiten sind Konzessionsbereit-
schaften erforderlich. Denn nur wenn wir beides hesitzen: eine prosperie-
rende, gesunde Wirtschaft und einen ausgewogenen, der Zeit wirklich
standhaltenden Naturschutz, tiberlassen wir unseren Nachkommen was
wir ihnen schulden.

Daf} die Aufgaben der 6ffentlichen Naturschutzorgane und der verdien-
ten privaten Vereinigungen immer heikler werden, ist augenscheinlich.
Gleichwohl miissen die fiir die Erhaltung der Natur tragbaren Synthesen
im hoheren Interesse des Landes gefunden werden. Erfreulich ist, daB3
auch breite Kreise der Wirtschaft dies einsehen, und dafl die verantwort-
lichen Regierungsorgane und Amtsstellen diese Notwendigkeiten bejahen.
Letzteres geht auch daraus hervor, dal der Staat besonders schiitzenswerte
Gelandepartien nicht selten erwirbt, um sie der Offentlichkeit zu erhal-
ten. Doch kann und soll er selber nicht alles erwerben, was so oder anders
schiitzenswert ist. Daher miissen vielseitige Wege beschritten werden. Die
Hauptsache ist, daf} sie gemeinsam zum Ziele der Erhaltung einer wiirdi-
gen Heimat beitragen und wir unserer raschlebigen Zeit auf dem Gebiete
des Natur- und Landschaftsschutzes geben, was sie von uns fiir die Zukunft
im hoheren Lebensinteresse unabdingbar verlangt.

B.NATURDENKMALER

(Von H. ITTEN)

I. Schutz von Naturdenkmailern

1. In den Jahren 1958 und 1959 wurden in Anwendung der Verordnung
iiber den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmailern vom 29. Mirz
1912 durch Regierungsratsbeschluf3 weitere 3 Naturschutzgebiete und je
4 botanische und geologische Objekte unter den Schutz des Staates gestellt
und in das Verzeichnis der Naturdenkmailer eingetragen.

AuBlerdem konnten die drei wichtigen Naturschutzgebiete Grimsel,
Les Pontins am Nordhang des Chasseral und Witzwil (Albert-
Hess-Reservat) erweitert werden.
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a) Naturschutzgebiete

11. Februar 1958 Faulenseeli bei Ringgenberg

Der im Jahre 1933 gegriindete Uferschutzverband Thuner- und Brien-
zersee hat kurz nach seinem Entstehen auch die Betreuung der kleinen
Seen im Berner Oberland auf seine Fahne geschrieben in der berechtigten
Annahme, daf3 diese des Schutzes und der unversehrten Erhaltung ebenso
wiirdig und bediirftig seien wie ihre gro3eren Briider. Schon in den Jah-
ren 1939/40 gelang es ihm, mit Unterstiitzung des Staates Bern und der
Einwohnergemeinde Ringgenberg mit den wichtigsten AnstoBern des idyl-
lischen Faulenseelis in Goldswil einen Dienstbarkeitsvertrag abzuschlie-
Ben. Nach diesem soll ein Uferstreifen von 20—44 m Breite unversehrt er-
halten bleiben. Schon damals war beabsichtigt, das im Eigentum des Staa-
tes stehende Seelein und seine Ufer als Naturdenkmal erklaren zu lassen.
Mit dem Gesuch wurde zugewartet in der Hoffnung, das Schutzgebiet
noch etwas erweitern zu konnen. In bescheidenem Mafle gelang dies im
Jahre 1943, indem der Uferschutzverband einen Teil des steilen, bewalde-
ten siidlichen Seeufers kéduflich erwerben konnte. Der Betrieb des Strand-
bades am Faulenseeli und einige unliebsame Vorkommnisse lieflen es
nun wiinschenswert erscheinen, mit der gesetzlichen Unterschutzstellung
nicht langer zuzuwarten. Der Regierungsratsheschluf3 enthilt im wesent-
lichen die bereits im Dienstbarkeitsvertrag vom 5. Januar 1940 aufgestell-
ten Schutzbestimmungen, zudem ein ganzliches Pfliickverbot fiir die
schonste und gefahrdete Zierde des Seeleins, die weile Seerose, und einen
besondern Schutz fiir das als Seltenheit an einer Stelle des Ufers wach-
sende lange Cypergras (Cyperus longus L.).

Siehe Bildtafel 1

1. August 1958 Naturschutzgebiet Grimsel

Dieses alpine Reservat besteht seit 1934. Durch Regierungsratsbeschlufl
vom 9. Juni 1950 wurde es durch Angliederung der von den Kraftwerken
Oberhasli AG erworbenen Oberaaralp und des Oberaargletschers nach Sii-
den bis an die Kantonsgrenze ausgedehnt.

Seit Jahren war die Baduert Guttannen regelmaBig an die Kraftwerke
Oberhasli AG gelangt mit dem Ersuchen, es michte ihren Biuertgenossen
im Hochsommer das Beweiden des sogenannten Sommerloches untenher
der beiden groflen Staumauern des Grimselsees gestattet werden. Da dieses
Sommerloch im Naturschutzgebiet lag, konnte die Eigentiimerin dem Ge-
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such jeweilen nur entsprechen nach Einholung einer Ausnahmebewilli-
gung der Forstdirektion. Die Behandlung dieser meist verspitet einge-
reichten Gesuche fithrte zu unnétigen Umtrieben und vermeidbaren Unzu-
kommlichkeiten. Durch den Bau des Kraftwerkes Grimsel und von milita-
rischen Anlagen sowie durch den von Jahr zu Jahr stark zunehmenden
Motorfahrzeugverkehr war das vorgenannte Sommerloch fiir den Natur-
schutz stark entwertet worden. Nach eingehenden Verhandlungen mit den
Grundeigentiimern, Kraftwerke Oberhasli AG und schweizerische Eidge-
nossenschaft (Militirdepartement) sowie der Béuert Guttannen wurde
nun eine neue Grenzziehung des Schutzgebietes getroffen, wonach das
Sommerloch mit einem wesentlichen Teil des Gebietes 6stlich der Grim-
selstraBe auBerhalb des Reservats zu liegen kommt und als Entgelt fiir die-
sen Verzicht der westlichste, den Kraftwerken Oberhasli AG gehérende
Teil der Riterichsbodenalp sowie 4 Grundstiicke der Eidgenossenschaft in
das Schutzgebiet einbezogen werden, so daf3 dieses nicht nur keine Schmi-
lerung, sondern gegenteils eine VergroBlerung und eine Bereicherung er-
fahrt. Die neu zum Schutzgebiet hinzukommenden Teile sind fiir die Alp-
wirtschaft wertlos, weil zu steil und felsig, wihrend sie fiir das Reservat
ihrer Vegetation wegen von Bedeutung sind.

Durch den neuen Regierungsratsbeschlu3, der an die Stelle desjenigen
von 1950 trat, wurden auch die Schutzbestimmungen in Beriicksichtigung
der starken Zunahme des Motorfahrzeugverkehrs verscharft.

Das Grimselreservat umfaf3t nun ein Gebiet von rund 100 kma?.

23. Dezember 1958 Totes Madli auf der Site, Zweisimmen

Wiahrend des letzten Krieges und in den nachfolgenden Jahren besich-
tigte Dr. W. Lip1, Direktor des Geobotan. Instituts Riibel in Ziirich, im
Auftrag des Vorstandes des Schweiz. Bundes fiir Naturschutz die wichtig-
sten noch erhaltenen Moore der Schweiz und erstattete dem Auftraggeber
iiber Zustand, Wert und Erhaltungswiirdigkeit der einzelnen Gebiete Be-
richt. Vom damaligen Oberforstinspektor Dr. E. HEss wurde er aufmerk-
sam gemacht auf ein kleines Hochmoor im Flyschgebiet westlich von
Zweisimmen. Er vernahm auch, dal dieses Moor, das «Tote Madli» ge-
nannt, im Eigentum des Dr. FriTz THONEN, Arzt in Zweisimmen stehe und
daf} dieser bereit wire, es unter Naturschutz stellen zu lassen und damit
seine Erhaltung zu gewihrleisten. Dr. LUp1 besuchte das Moor mit dem Ei-
gentiimer am 16. August 1949 und erstattete hieriiber am 3. Januar 1950
einen eingehenden Bericht. Nach diesem handelt es sich um ein unverletz-
tes Hochmoor. Es ist infolge seiner Hohenlage, iiber 1600 m, nicht beson-
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ders artenreich, doch sind in dieser Hohe in den Nordalpen Moore selten
oder noch artenirmer. Dr. LUp1 wies noch besonders darauf hin, dafl bei
einem dauernden Verzicht auf jede Nutzung, womit der Eigentiimer ein-
verstanden sei, kiinftig interessante wissenschaftliche Beobachtungen er-
moglicht wiirden.

AnlaBlich einer Besichtigung dieses Moores durch Prof. WELTEN und
H. ITTEN mit dem Eigentiimer im Sommer 1957 konnten wir uns im we-
sentlichen iiber den Umfang und die fiir dieses Naturschutzgebiet aufzu-
stellenden Schutzbestimmungen verstindigen, und nach einigen weitern
Verhandlungen konnte der Regierungsrat den endgiiltigen Beschluf} fas-
sen. Zum Unterschied gegeniiber nahezu allen andern derartigen Reser-
vaten im Kanton Bern konnte hier dank des Entgegenkommens des Eigen-
timers der absolute Schutz des gegenwirtigen Zustandes verfiigt werden;
auch auf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung wird hier verzichtet.
Dr. Fritz THONEN, Arzt in Zweisimmen gebiithrt hiefiir der beste Dank.
Das Reservat mif3t ungefahr 85 a.

Wir lassen den Bericht von Dr. W. L1 hier folgen:

«Das Tote Middliauf der Seitenalpbei Zweisimmen, etwa 1600 m

Im Flyschgebiet westlich von Zweisimmen, zwischen dem Tal der Simme und dem
Hundsriick, verzeichnet die topographische Karte eine Anzahl kleiner Moore in sub.
alpiner Lage, tiber deren Vegetation bisher noch kaum etwas veroffentlicht worden ist.

Das Tote Midli liegt auf einem breiten, flachen Berggrat in rund 1600 m Meeres-
héhe, oberhalb (siidlich) der Alphiitten von Seiten und ist ein unverletztes Hochmoor
von etwa 50 X 100 m GriBle. Die Vegetation besteht aus einem Sphagnumteppich
(Sphagnum magellanicum und cf. Sph. acutifolium) mit Cyperaceen-Rasen.

Dominant sind in ziemlich gleichmaBiger Durchmischung:

Eriophorum vaginatum
Trichophorum caespitosum
Carex echinata

Molinia coerulea

und eingestreut finden sich:
Equisetum palustre (hin und wieder)
Agrostis capillaris (wenig)

Nardus stricta (wenig)

Eriophorum angustifolium (hiufig)

Carex pauciflora (hiufig)

Carex fusca (haufig)

Carex limosa (Schlenken)

Carex inflata (besonders in den Schlenken)
Potentilla erecta (hiufig)

Andromeda polifolia (verbreitet)
Vaccinium uliginosum (hiufig)
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Vaccinium vitis idaea (wenig)

Gentiana purpurea (haufig im nordlichen Teil)
Menyanthes trifoliata (vereinzelt und steril)
Homogyne alpina (haufig)

Arnica montana th'a'ufig im nordlichen Teil)

Uber diese gleichartige Fliache verstreut finden sich eine Anzahl kleiner Schlenken
mit Carex inflate und an einzelnen Stellen auch mit Carex limosa. Zur Zeit unseres Be-
suches lagen sie trocken, wie iiberhaupt das Moor verhiltnismiBig stark ausgetrocknet
war und infolgedessen sich vielleicht die eine oder andere seltener vorkommende Art
nicht feststellen lieB. Eigentliche Biilten sind nicht vorhanden. Aber an mehreren Stel.
len hat sich doch Gebiisch von Vaccinium uliginosum erhalten. Vaccinium uliginosum
ist iiberdies in zwergigen Exemplaren durch das Moor verbreitet. Die ganze Moor-
flache wird gemiht, aber nicht regelmaBig, im Sommer 1949 nur vereinzelte, randliche
Parzellen.

Auf der Westseite des Moores steht eine Gruppe von Fichten mit Unterwuchs von
Vaccinium uliginosum und etwas Sphagnum und Eriophorum vaginatum, offenbar
einen iltern Zustand der Moorflidche reprisentierend. Am Westrand der Baumgruppe
erscheint eine Quelle, die einem Rinnsal den Ursprung gibt, das bald wieder im Boden
versickert, um etwas nordlicher im Flachmoor von neuem auszutreten.

Rings um das Moor, und besonders an der West- und Nordseite, breitet sich Flach.
moor aus, das als Streuwiese genutzt wird und zur Zeit unseres Besuches gemiht war.
Immerhin waren noch Viela palustris, Swertia perennis, Selaginella selaginoides u. a.
zu erkennen, und am Wasserlauf Carex paniculata, Crepis paludosa, Caltha palustris.

Das Moor istartenarm und scheint bereits iiber der Hohengrenze von Oxycoccus und
Drosera zu liegen. Doch sind in dieser Hohenlage in den nérdlichen Alpen Moore sel-
ten oder weisen noch groBlere Artenarmut anf. So kommt dem intakt erhaltenen Toten
Midli doch ein gewisser Wert als Naturdenkmal zu, und es rechtfertigt sich u. E., das
Moor unter Schutz zu stellen. Die Streuenutzung miifite eingestellt werden, und mit
dem Aufhoren der Mahd wiirde sich der Zustand des Moores betrichtlich indern, ver.
mutlich vor allem durch Zunahme des azidophilen Zwerggestriauches, das durch die
Mahd zuriickgehalten wird. Das konnte interessante wissenschaftliche Beobachtungen
ermoglichen. Wiinschbar ist die gleichzeitige Unterschutzstellung der Fichtengruppe
und eines Stiicks des angrenzenden Flachmoores. Es ist zu begriilen und ein seltenes
Ereignis, daBB der Besitzer des Grundstiicks hier selber die Initiative ergreift und be-
reit ist, den Naturschutz aktiv zu fordern.

Ziirich, 3. Januar 1950. sig. Dr. W. Lip1»

26.Mai 1959 Hochmoor Les Pontins bei St-Imier

Dank der Bemiithungen der Gesellschaft «Parc Jurassien de la Combe-
Gréde (Chasseral)», die seit Jahrzehnten das groBe und wertvolle Natur-
schutzgebiet der Combe-Gréde am Nordhang des Chasseral in mustergiil-
tiger Weise betreut, konnten bereits am 14. Oktober 1947 zwei Torfmoore
von «Les Pontins» siidlich St-Imier als Naturdenkmiler unter den Schutz
des Staates gestellt werden. Die Grundlage dieser Unterschutzstellung bil-
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deten Pachtvertrige der genannten Gesellschaft mit den Grundeigen-
tiimern der beiden Hochmoore: Familie BicHsEL-ScaMiTT fiir das west-
liche und die Neuenburgische Gemeinde SAVAGNIERE-DESSOUS fiir das Gst-
liche Moor.

Diese Pachtvertrige dauerten bis zum 1. Januar 1994 fiir die erstge-
nannte und bis zum 15. Mirz 1992 fiir die zweite Parzelle.

Diese zeitliche Beschriankung und gelegentliche Anstinde mit dem Ei-
gentiimer des westlichen Moores erweckten in der genannten Gesellschaft
der Combe-Gréde den Wunsch, die westliche Parzelle zu Eigentum zu er-
werben. Mittlerweile hatte diese als Bestandteil des bedeutenden Heim-
wesens «La Cerliére» zweimal Hand gedndert. 1958 war Eigentiimer die
Genossenschaft MonsiLvA in Bern. Dank der Einstellung ihres Préasidenten
W. A. ScHERZ und ihres Oberforsters H. U. LANDOLT wurde dieses Moor
mit seinem ansehnlichen Fichtenwald der Gesellschaft zu einem verniinf-
tigen Preis zum Kauf angeboten, Da diese selbst iiber die nétigen Mittel
nicht verfiigte, wurden ihr vom Schweiz. Bund fiir Naturschutz in verdan-
kenswerter Weise Fr. 1000.— und von der Naturschutzkommission des
Kantons Bern (aus den ihr durch das Vermachtnis des Dr. ScHENK sel. zu-
gefallenen Fr. 10 000.—) der Rest fiir den Fr. 8445.— betragenden Kauf-
preis geschenkweise zur Verfiigung gestellt. Bei diesem Anlal} konnte das
Reservat abgerundet und sein Halt von 5,56 ha auf 6,2605 ha ausgedehnt
werden. Auch wurden die Schutzbestimmungen gestiitzt auf die hier und
andernorts gemachten Erfahrungen erginzt durch Aufnahme von Verbo-
ten des Feueranmachens, des Kochens, Zeltens und des Verkehrs mit Mo-
torfahrzeugen und Fahrridern, Zugleich konnte nun der Schutz fiir dieses
westliche Moor als dauernd erklirt werden. Die wissenschaftliche Bearbei-
tung dieses wertvollen botanischen Reservates liegt in den Hinden des
Dr. med. CH. KRAHENBUHL in St-Imier.
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4. August 1959 Naturschutzgebiet Witzwil
(Albert-Hess-Reservat)

Durch Regierungsratsbeschlufl vom 5. Januar 1951 wurde der Teil des
Strandbodens der Domiine Witzwil zwischen dem Unterlauf der Broye
und dem Strandwald als Naturdenkmal erklart. Es handelt sich um einen
etwa 800 m langen und 200—600 m breiten, zum Jagd-Bannbezirk Fanel
gehorenden, flachen Uferstreifen, der hauptsichlich aus sumpfigem Ge-
linde besteht und 12,252 ha mif3t. Gegen den See hin schlielen sich ausge-
dehnte Schilfbestinde an. Das Gebiet ist ein wahres Vogelparadies von
groBer wissenschaftlicher Bedeutung.

Die Bern. Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz — vom Regie-
rungsrat als Aufsichtsorgan bezeichnet — hatte in der Folge dem neu ge-
schaffenen Reservat besondere Aufmerksamkeit geschenkt und ihre Beob-
achtungen in ihren Jahresberichten veroffentlicht. Gemeinsam mit der
«Société Romande pour I’Etude et la Protection des Oiseaux» hat sie auch
im Gebiet zusitzliche Brutgelegenheiten geschaffen, so u. a. ein Brutflof3
fiir Seeschwalben und Nistkasten fiir den Wiedehopf. Sie veranla3te den
Ausbau und die systematische Auswertung der wissenschaftlichen Beob-
achtung.

Diese Tatigkeit fithrte zur Erkenntnis, daf3 die rechtliche Grundlage des
Reservats nicht durchwegs befriedigte. Die Gesellschaft wandte sich des-
halb in einer wohlbegriindeten Eingabe vom 25. September 1958 an den
Regierungsrat mit dem Gesuch um Ausdehnung des Schutzes auf alle orni-
thologisch wertvollen, noch nicht geschiitzten Gebietsteile, Schaffung einer
Bauverbotszone um das Schutzgebiet herum und ErlaB eines Fahrverbots
fiir Motorfahrzeuge und Motorboote. Aus dieser Eingabe, die von den kan-
tonalen Naturschutzkommissionen von Freiburg, Neuenburg und Waadt,
von 10 Organisationen des Naturschutzes, dem Zoologischen Institut der
Universitidt Bern und namhaften Ornithologen wie Dr. WALTER KNOPFLI,
Ziirich, Dr. Hans NoLL, Arlesheim, und Frl. Dr. JUuLIE ScHiNz, Ziirich, un-
terstiitzt wurde, sei der nachstehende interessante Abschnitt iiber die ge-
samtschweizerische vogelkundliche Bedeutung des Fanelgebietes wieder-
gegeben:

«<1. Es gibt kein anderes schweizerisches Gebiet, wo auf so kleinem Raum eine derart

groBe Zahl von Vogelarten regelmiiflig zu finden ist. Dieser Artenreichtum diirfte weit-
gehend auf folgende Umstinde zuriickzufiihren sein:

a) Das ZusammenstoBen der verschiedenen Lebensriume (Biotope) See, Strand, Ried,
Schilf, Feld, Laubwald und Tannenwald;
b) den Nahrungsreichtum;



64 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern

¢) die geographische Lage auf der VogelzugstraBe Genfersee—Mittelland—Rhein;

d) die relative Ungestortheit des Gebietes als solches und der beidseitig anschlielen-
den noch unverbauten schilf- und riedreichen Uferzonen des Neuenburgersees bis
zur Zihl und bis Yverdon.

2, DasFanelgebiet zeichnet sich durch verschiedene Brutvagel aus, die in der Schweiz
sonst gar nicht oder doch duBlerst selten vorkommen.

3. Vom internationalen Natur- und Vogelschutz wird seit Jahren verlangt, es moch-
ten den Zugvogeln auf ihren Zugstralen sichere Raststitten geschaffen werden. Dem
Fanelstrand kommt diese Funktion einer internationalen Raststitte, insbesondere fiir
die Strand-, Schilf- und Seevogel in hohem Malle zu. Nachdem durch Trockenlegungen
in der Schweiz Schilf-, Ried- und Sumpfgebiete stark reduziert worden sind, hat diese
Bedeutung des Fanels noch erheblich zugenommen und wird noch mehr zunehmen.

4. Durch die giinstigen Beobachtungsmgglichkeiten am Fanel ist die schweizerische
Ornithologie wesentlich aktiviert worden, Es ist daran zu erinnern, dafl am Fanel seit
mehr als 50 Jahren beobachtet wird, daB zwei zum Ubernachten geeignete Beobach-
tungstiirme gebaut worden sind, und dall von kaum einem andern Gebiet von so vielen
Beobachtern aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland so zahlreiche Beobachtun-
gen vorliegen. Zahlreiche Feststellungen sind in der Fachliteratur veroffentlicht wor-
den.

5. Bedingt durch den Vogelreichtum und die guten Beobachtungsmoglichkeiten hat
der Fanelstrand ferner grofle Bedeutung als natiirliche Unterrichtsstitte erhalten, die
heute von Mittelschul- und Seminarklassen, sowie von Studentengruppen aufgesucht
wird.

6. Ferner sind die rein menschlich-ideellen Werte des Fanelgebietes hervorzuheben,
wie dies der Doyen der deutschschweizerischen Ornithologen, Dr. h. ¢. NoLL, tut, wenn
er schreibt:

,-.. Dies wiirde aber nicht nur das Verschwinden der durch Meliorationen beson-
ders gefihrdeten Sumpfvogelwelt bedeuten, sondern auch einen schweren Verlust fiir
alle die vielen Menschen, die hier von der Hast und Unruhe unseres heutigen Lebens
in Verbundenheit mit der Natur Erholung und Befriedigung suchen. Das beweist der
lebhafte Anteil an allen Exkursionen der ornithologischen Gesellschaften von Bern,
Neuenburg, Basel u.a. mehr und der vielen Giiste von La Sauge, die durchaus nicht
alle Ornithologen sind, es aber oft genug durch die Beobachtungen der reichhaltigen
Vogelwelt werden. Manche unserer heutigen jungen deutsch- und welschschweizeri-
schen Ornithologen sind hier zu eigentlichen Forschern geworden, die neben ihrer oft
auf ganz anderem Gebiet liegenden Berufsarbeit Vorziigliches geleistet haben und
noch leisten, wie die Entdeckung neuer schweizerischer Brutvogelarten (kleines Sumpf-
huhn, Schafstelzen usw.) beweisen. . .. Damit erfiillt der Fanel eine dritte wichtige Auf-
gabe jedes Naturschutzgebietes, zur Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt anzuregen,
die Forschung in freier Natur zu ermoglichen und damit die Laboratoriumsarbeit zu
erginzen. Diese menschlichen Werte eines Reservates scheinen mir ebenso wichtig und
mafigebend fiir die Erhaltung und Pflege des Fanels.’

SchlieBlich darf daran erinnert werden, dal das Fanelgebiet auf der Sprachgrenze
liegt und daB das siidwestlich anschlieBende im Kanton Neuenburg liegende Natur-
schutzgebiet von Welschen (Société Romande pour I’Etude et 1a Protection des Qiseaux)
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intensiv betreut und besucht wird. Dies fiihrt iiber das gemeinsame Interesse an einer
ideellen Sache zu einer Kontaktnahme zwischen Deutsch und Welsch, deren Wert iiber
das rein Ornithologische hinausreicht.»

Dem Gesuch war beigegeben eine «Provisorische Liste der im Albert-
Hess-Reservat (Fanel) und in dessen Umgebung festgestellten Vogelarten,
erstellt von W. THOENEN in Zusammenarbeit mit G. Roux, unter Beniit-
zung der Beobachtungsbiicher im Bernerturm und im Turm der Société
Romande, der eigenen Aufzeichnungen sowie derjenigen von A. RICHARD,
J. Scuinz, C. A. W. GuccisBERG und weiterer Beobachter».

Diese Liste, die 241 Vogelarten auffiihrt, ist nicht etwa eine blofle Auf-
zahlung der beobachteten Vogel, sondern es wird von jeder Art ein kurzes
Charakteristikum ihres Vorkommens im Gebiet beigefiigt, so zum Beispiel:

7. Pirol: Brutvogel in den Auwildern des Gebietes. Durch-
streift ofters das Gebiet.

8. KirschkernbeiBler: Uberfliegt gelegentlich, vor allem auf den herbst-
lichen Streifziigen, das Gebiet. Einzelne Beobach-
tungen auch zur Brutzeit (zum Beispiel 8. Mai
1955). Uber Bruten im Gebiet nichts bekannt.

135. Purpurreiher: Frither nur Durchziigler oder Sommergast. Seit
1951 Brutvogel im Reservat (bis 7 Paare). Brut-
verdacht in einzelnen Jahren schon vor dem
Krieg, jedoch ohne Nachweis (zum Beispiel 1937).

Von besonderem Interesse und iiberzeugend fiir den hohen ornithologi-
schen Wert des Gebietes ist die Zusammenfassung am Schlufl des Ver-

zeichnisses:

«Die vorstehend genannten 241 Vogelarten lassen sich in folgende Kategorien ein-
teilen:
29 Arten sind regelmidflige oder sporadische Brutvogel im Reservat,
68 Arten sind regelmifBige oder sporadische Brutvégel der Umgebung,

97 Arten briiten somit insgesamt im Fanelgebiet. Dazu kommen als Giiste:

53 Arten, die in andern Gebieten der Schweiz, aber nicht am Fanel briiten (vor
allem Gebirgsvogel, Nadelwaldbewohner usw.), sowie

91 Arten, welche in der Schweiz nicht als Brutvogel, sondern nur als Durchziigler,
Wintergaste oder Irrgiste vorkommen,

241 Arten sind somit seit 1915 im Fanelgebiet festgestellt worden (ohne Subspezies).

Die Gesamtzahl der in der Schweiz bisher beobachteten Vogelarten betriigt nach der
schweizerischen Artliste von HALLER (1954) 332 Arten (inklusive etwa 20 ausgespro-
chene Gebirgs- und Felsbewohner). Von dieser Gesamtzahl aller je in der Schweiz be-
obachteten Arten sind also nicht weniger als 73 %/o im Fanelgebiet festgestellt worden.
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Eine dhnliche Artenfiille auf entsprechender Fliche ist wohl in keinem andern Gebiet
der Schweiz zu finden.

Zum Vergleich: Im Neeracherried kam Frl. J. ScHINzZ (und frithere Beobachter) in
68 Jahren (1884-—1952) unter @hnlichen Gesichtspunkten und ebenfalls unter Einbe-
ziehung der nihern Umgebung auf 186 + 2 zweifelhafte = total 188 Vogelarten.

Als fiir die Schweiz besonders seltene Brutvogel briiten im Fanelgebiet:

Schafstelze, Rohrschwirl, Purpurreiher, Krickente, Knickente, Loffelente, Fluf3see-
schwalbe, Lachmive, Tiipfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn.

Hauptaufenthaltsort der durchziehenden Strandvégel (Regenpfeifer, Wasserldufer,
Strandldufer usw.) ist die sogenannte .Saubucht’ mit ihrer nahrungsreichen Schlick-
fliche.» (Diese ist nun, 1959, neu zum Reservat hinzugekommen.)

Sowohl das bereits bestehende Reservat als auch die Gebiete, um die es
vergroflert werden sollte, stehen im Eigentum des Staates Bern. Sie geho-
ren zur Domiane der Anstalten von Witzwil. GroBrat Dr. OskAr FrIEDLI,
der neue Prisident der Naturschutzkommission des Kantons Bern, von
der Forstdirektion mit der Behandlung dieses Geschiaftes betraut, nahm
die Verhandlungen mit der zustindigen Polizeidirektion und der An-
staltsdirektion energisch an die Hand, und dank der aufgeschlossenen
Einstellung des Polizeidirektors Regierungsrat Dr. RoBERT BAUDER und
des Direktors der Anstalten von Witzwil, HANs KELLERHALS, konnte die
Angelegenheit am 4. August 1959, vor Ablauf eines Jahres, dem Regie-
rungrat unterbreitet werden. Erfreulicherweise fanden durch den neuen
BeschluBl die Wiinsche der Gesuchstellerin ihre Erfiillung.

Siehe Bildtafel II.

Aus der oben geschilderten Bedeutung dieses Naturschutzgebietes las-
sen sich Schliisse ziehen auf die groBen Verdienste, die sich die Ber-
nische Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz und
ihre Organe um die Erhaltung der schweizerischen Vogelwelt erworben
haben. Vor allem ihrem langjihrigen Prasidenten Dr. FriTz BLATTER, dem
Vizeprisidenten, Initianten und Verfasser der Eingabe Dr. RupoLr RYSER,
dem Obmann der Schutzgebiete Dr. HANS Joss, den Mitarbeitern an der
Liste der im Gebiet festgestellten Vogelarten und all den Mitarbeitern, die
sich zu Beobachtungszwecken und fiir die Aufsicht zur Verfiigung gestellt
haben, gebiihrt der wiirmste Dank.
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30. Oktober 1959 Naturschutzgebiet Seestrand Liischerz

Die Ufer des Bielersees befinden sich groftenteils in Privatbesitz. Es
gibt Strecken von mehreren Kilometern, auf denen ein Zugang zum See-
ufer vom Land her unmaoglich ist, wie zum Beispiel zwischen Liischerz
und Vinelz und vielerorts am linken Seeufer. Selbstverstindlich bleiben
an diesen Stellen die Naturufer nicht erhalten. Zum Schutz gegen den
Wellenschlag werden Ufermauern erstellt, Lande- und Badeeinrichtungen
aller Art geschaffen und die natiirliche Vegetation zerstort. Es war hochste
Zeit, daf3 1954 das Naturschutzgebiet Aaredelta Hagneck geschaffen und
1957 die Morigenbucht sichergestellt werden konnten, Das ist ein verschwin-
dend kleiner Teil des Bielerseeufers, und es war wiinschbar, sich fiir die
Erhaltung der anderwirts noch vorhandenen Naturufer einzusetzen. Das
nichstliegende solche Gebiet war der sw an das Reservat Hagneck sich
anschliefende und bis zum Dorf sich hinziehende Strandboden von Lii-
scherz. Einmal steht dieses Ufer in allerdings sehr verschiedener Breite,
0—>56 m, mit einem bis zu 150 m breiten Schilfgiirtel im Eigentum des
Staates, und zudem ist das landwirts gelegene Gebiet durch Baureglement
und Alignementsplan der Gemeinde Liischerz mit Bauverbot belegt. Dies
lie vermuten, daf3 dessen Eigentiimerin, die Burgergemeinde Liischerz,
ihr Einverstindnis dazu erteilen wiirde, daB wenigstens ein Teil dieses
ihres Strandbodens in das Naturschutzgebiet einbezogen werden konnte.
Dem war leider nicht so. Die Gemeinde lie} gegenteils durchblicken, daf3
sie daran denke, das Bauverbot aufzuheben, worauf die Burgergemeinde
sich um den Verkauf von Bauparzellen bemiihen wiirde.

In ihrem westlichsten Teil sto3t die Uferzone des Staates an Privat-
grundstiicke, auf denen grofitenteils Wochenendhauschen stehen. Einige
dieser Anstofler hatten sich iiber ihre seeseitige Marche hinweggesetzt,
dariiber hinaus Staatsgebiet fiir die Anlage von Bade- und Léandteeinrich-
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tungen in Anspruch genommen und in anderer Weise dariiber verfiigt, wie
wenn es ihr Eigentum wire. Um diesem Unfug zu steuern, durfte nicht
linger gezogert werden, und es wurde deshalb vorldufig der Uferstrich des
Staates als Naturschutzgebiet erklirt. Die Verhandlungen mit der Burger-
gemeinde Liischerz wurden weitergefiithrt und endeten mit dem Abschluf3
eines Kaufvertrages um einen Streifen an das Staatsgebiet anschlieenden
Strandbodens von 27 500 m2. Dieser Kaufvertrag wurde vom Grof3en Rat
am 22. Februar 1960 genehmigt. Sobald dies auch die Versammlung der
Burgergemeinde Liischerz getan hat, soll das hinzugekaufte Gebiet zur
Vergroflerung dieses Naturschutzgebietes verwendet werden.

b) Botanische Naturdenkmiiler

14. Januar 1958 Stieleiche in der Eichmatt, Koniz
17. Januar 1958 Stieleiche bei der Wegmiihle, Bolligen
21. Januar 1958 Stieleiche am GroBBen Moossee

Von den friither in Berns Umgebung so haufigen einzeln oder in Grup-
pen oder Reihen sichenden Eichen muBten in den letzten Jahrzehnten
viele der Anlage oder Verbreiterung von Straflen und der Erstellung von
Bauten aller Art weichen. Es ist deshalb eine Pflicht des Naturschutzes,
sich der noch vorhandenen anzunehmen, sie festzustellen und woméglich
in das Verzeichnis der Naturdenkmailer eintragen zu lassen.

Bei den vorgenannten 3 Stieleichen handelt es sich um einzelstehende,
schone Biume. Die beiden ersten weisen eine Hohe von iiber 25 m, eine
Kronenbreite von 22 und 25 m und einen Stammdurchmesser von 1,5 m
und 1,3 m auf. Das Alter diirfte zwischen 200 und 300 Jahren liegen.

Die dritte ist wesentlich junger, etwa 70 Jahre, weshalb ihre MaBe heute
noch bescheidener sind : Hohe 12 m, Kronenbreite 16 m, Stammdurchmes-
ser 0,86 m. Sie ist die letzte groBe Eiche am Ufer des GroBen Moossees.
Dies ist auch der Grund, warum sich die Naturschutzkommission der Na-
turforschenden Gesellschaft in Bern um sie kiimmerte und sich durch die
Bezahlung eines namhaften Betrages vom Eigentiimer die Zusicherung der
dauernden Erhaltung geben lieB3.

21. Januar 1958 Lingmattbuche in Nidau

An der Strafle Nidau—Port steht eine stattliche Blutbuche: Hohe 18 m,
Kronenbreite 14 m, Stammdurchmesser 0,95 m. Der Baum mag etwa 160
Jahre alt sein und ist bemerkenswert durch seinen ebenmiBigen Wuchs.
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Er steht unweit einer Ecke des «Langmatthauses», mit dessen Bau 1795 be-
gonnen wurde. Ersteller war der Amtsschreiber Jon. Rup. MULLER, ein
GrofBonkel des spitern Bundesrates EDUARD MULLER, dessen Groflvater
ebenfalls eine zeitlang Miteigentiimer war. 1886 ging die Lingmatt von
der Familie MULLER in den Besitz der Familie RUFER iiber. Die Unter-
schutzstellung der schénen Blutbuche ist auf den Antrag des heutigen KEi-
gentiimers, alt GroB3rat FriTZ RUFER, zuriickzufiihren.

¢) Geologische Naturdenkmiler

25.Juli 1958 Montblanc-Granit de la Combe, Sonvilier

Es handelt sich um einen Findling aus Montblanc-Granit, den der
Rhonegletscher aus dem untern Wallis in das Tal von St-Imier verbracht
hat. Die MaB3e des sichtbaren Blockes betragen 1.8 X 1,2 X 0,9 m, der Halt
etwa 2 m?. Der Vorschlag fiir den Schutz und die dauernde Erhaltung die-
ses am Sitidende der Ortschaft Sonvilier gelegenen Findlings ging vom dor-
tigen Gemeinderat aus.

5.Mai 1959 Habkern-Granit in Thierachern

Hinsichtlich GroBe und Form weist dieser Findling keine Besonderhei-
ten auf. Es handelt sich um eine unregelmifige Kugel von 55—70 cm
Durchmesser. Das Interessante an diesem Stein ist einzig die Gesteinsart
in Verbindung mit dem Fundort: Es ist ein sogenannter exotischer oder
Habkern-Granit, der schon in der geologischen Karte Thun—Stockhorn
von BECK/GERBER an seinem urspriinglichen Standort kartiert wurde. Bis
1925 lag dieser Block im sogenannten «Gweerdi» in Uebeschi, im Schuf3-
feld des Artilleriewaffenplatzes Thun, Koordinaten 610.294/178.096. Da er
dort durch das Schieflen gefiahrdet war, veranla8te der Geologe Dr. ERNsT
FiscHER, damals Sekundarlehrer in Thierachern, seine Verbringung nach
dem Spielplatz des damaligen Sekundarschulhauses Thierachern. Nach
der Umwandlung dieses Schulhauses in ein Wohnhaus muflte ein geeigne-
ter Platz gesucht werden, den der Kirchgemeinderat von Thierachern auf
dem dortigen Kirchhof zur Verfiigung stellte.

Uber die Bedeutung dieser exotischen oder «Habkern-Granite» ver-
gleiche die frithern Kommissionsberichte in den Mit. der Natf. Ges. in
Bern, Neue Folge, 2. Band, 1945, Seiten 119—121, und 15. Band, 1958, Sei-
ten 253/54.
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Um die Erhaltung und die zweckmiBige Aufstellung dieses seltenen
Findlings haben sich Dr. ERNsT FIScHER, alt Betriebschef der BLS in
Bern, und Sekundarlehrer ApoLF WALTER SCHNEEBERGER in Thierachern
verdient gemacht.

6. November 1959 3 Findlinge am Siidfufl des Pintel, Wimmis

Ostlich des Dorfes Wimmis, am Siidfuf8 des Hiigels Pintel, liegen 3 Find-
linge, ein groBerer aus Biotitgneis mit schwarzem Feldspat und 2 kleinere
aus Doggersandstein und Nummulitenkalk.

Bereits 1869 und 1870 machten Pfarrer A. RYTz in Wimmis und Profes-
sor Isipor BACHMANN in Bern in Vortrdgen vor der Naturforschenden Ge-
sellschaft in Bern auf den grof3ten dieser Blocke und auf seine Erhaltungs-
wiirdigkeit aufmerksam. Um die Jahrhundertwende bemiihten sich Prof.
BALTZER in Bern und Sekundarlehrer KLoPFENSTEIN in Wimmis erneut
um seine Erhaltung. Wegen der Differenz von einigen Franken konnte
man sich aber mit dem Eigentiimer nicht verstindigen. Als anfangs der
40er Jahre die neugeschaffene kantonale Naturschutzkommission diese
Bemiihungen fortsetzen wollte, stand dieser Findling im Eigentum eines
altern Briiderpaars, das iiberhaupt jegliche Besprechung ablehnte, so daf3
nichts anderes iibrig blieb, als seinen Hinscheid abzuwarten. Die Erben
brachten das Grundstiick zur Versteigerung, und Sekundarlehrer GENGE
in Erlenbach konnte dann rasch das Einverstindnis des Erwerbers, eines
jungen aufgeschlossenen Landwirts, erlangen. Nach Erstellung des Grund-
buchplanauszuges stellte sich heraus, daB3 die beiden kleinern Findlinge
auf dem Nachbargrundstiick lagen und daB3 hiefiir dessen Eigentiimer be-
grilfit werden muBlte. Aber auch diese Zustimmung konnte mit der Zeit
beigebracht werden.

Der grofite Block weist die MaB3e 5,08/3 und 3,5 m auf und hilt etwa
6 m? (iiber dem Boden). Er besteht aus Biotitgneis mit schwarzem Feld-
spat und stammt aus der Schieferzone von Guttannen (nicht aus dem Ga-
sterntal, wie Prof. BACHMANN irrtiimlich angenommen hatte).

13 m weiter oné liegt, im Hang eingebettet, ein Doggersandstein, der
hochst wahrscheinlich vom Faulhorngebiet herkommt.

Ebenfalls im Hang liegt der 3. dortige Findling, ein Nummulitenkalk,
der aus dem Gebiet des Morgenberghorns oder des Dreispitz herriihren
mag.
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II. Richtlinien

fiir die dauernde Erhaltung von geologischen Naturdenkmilern

Wihrend die Schutzwiirdigkeit von ganzen Naturschutzgebieten und
von Botanischen Naturdenkmélern — meist Baumen — in der Regel nur
zu Erorterungen Anlal} gibt, wenn fiir ihre Erhaltung wesentliche Mittel
aufgewendet werden miissen, konnen iiber die Notwendigkeit des dauern-
den Schutzes geologischer Naturdenkmaler, besonders von Findlingen, ab
und zu verschiedene Auffassungen bestehen. Um hieriiber vermehrte Klar-
heit zu schaffen, erschien es angezeigt, zuhanden der staatlichen Organe
und ihrer privaten Mitarbeiter, die sich mit dem Schutz von Naturdenk-
milern befassen, Richtlinien iiber die Erhaltung solcher Naturdenkmiler
aufzustellen.

Dabei war in Betracht zu ziehen, dal nach dem letzten Riickzug der
Gletscher, rund 10 000 Jahre v. Chr., die schweizerische Hochebene gro-
Benteils mit Felsblocken bedeckt war, die im Laufe der Jahrtausende vom
Menschen zu Bauten und andern Werken aller Art sowie zu Auffiillungen
verwendet wurden. Heute sind auf weite Strecken, besonders im Mittel-
land und im Jura, keine Findlinge mehr zu sehen. In Wildern etwa kann
man noch einen Begriff erhalten von der Hiufigkeit der Steine, die von
den Gletschern aus den Alpen ins offene Land und bis in die Juratiler
hinuntergetragen wurden.

Es war hochste Zeit, da8 vor rund 100 Jahren die Bestrebungen fiir die
Erhaltung solcher Findlinge einsetzten (Appel aux Suisses» der Schweiz.
Geologischen Kommission, der u. a. einen Beschluf8 der Berner Regierung
vom 14. Mai 1868 zur Folge hatte, wonach geologisch wichtige Findlinge
auf Staatsgebiet dauernd erhalten werden sollten).

Wenn wir bedenken, da3 gestiitzt auf die Naturdenkmilerverordnung
von 1912 bis heute 134 Findlinge und Gruppen von solchen und 4 eigent-
liche Findlingsreservate in das Verzeichnis der Naturdenkmailer im Kan-
ton Bern aufgenommen wurden und zurzeit der Naturschutzverwaltung
der Forstdirektion rund 100 weitere solche Objekte gemeldet sind, fiir
deren dauernden Schutz die erforderlichen Arbeiten in Angriff genom-
men worden sind, so ist dies eine verschwindend kleine Zahl im Verhialtnis
zu dem urspriinglich vorhandenen iiberreichen Material.

Eine Inventarisation und Erhaltung des jetzt noch vorhandenen Find-
lingsmaterials ist fiir die geologische Landesaufnahme und die geologische
Wissenschaft von gro3er Bedeutung. Die von den Naturwissenschaften in
den letzten 50 Jahren erzielten gewaltigen Fortschritte lassen erwarten,
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dal mit der Zeit noch andere, feinere Untersuchungsmethoden bekannt
werden, die zu Erkenntnissen fiihren konnen, an die heute niemand denkt.

Diese Uberlegungen fiihrten zu der Aufstellung der nachstehenden
«Richtlinien fiir die dauernde Erhaltung von Geologischen Naturdenk-

mailern im Kanton Bern».

«Forstdirektion des Kantons Bern

Richtlinien

fiir die dauernde Erhaltung von geologischen Naturdenkmailern im Kanton Bern

{(Zur Verordnung iiber den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmailern
vom 29, Mirz 1912)

1. Nach der bisherigen Praxis sind an geologischen Naturdenkmailern fast ausschlief3-
lich Findlinge geschiitzt worden. Gletschertopfe, Tropfstein- und Kristallhéhlen, Auf.
schliisse von besonderem wissenschaftlichem Wert sowie geologische Seltenheiten ir-
gendwelcher Art sind ebenfalls schiitzenswerte geologische Naturdenkmiler.

2. Im Hinblick darauf, daB seit dem Riickzug unserer Gletscher in die Alpen in den
eisfrei gewordenen Gebieten unseres Landes freiliegende Felsblocke (Findlinge) zum
weitaus groflten Teil beseitigt und zu Auffiillungen und Bauten aller Art verwendet
wurden, sind deren spirliche Uberreste heute fiir die Erforschung der Geologie und
der Vorgeschichte unseres Landes eigentlich alle von Bedeutung. Diese Richtlinien
sind deshalb im Zweifelsfalle eher in ausdehnendem Sinn auszulegen.

3. Besonders wichtig und deshalb vor allem zu erhalten sind alle Findlinge, die

a) aus ihrer Lage Schliisse auf den Hochststand der eiszeitlichen Gletscher in unsern
Alpen- und Juratilern oder auf die Verbreitungsgrenzen im Mittelland ziehen
lassen,

b) vom Rhonegletscher in der Rifleiszeit in das Gebiet des spitern Aaregletschers ge-
langt sind (Gebiet zwischen Bern und Thun und bis weit ins Emmental hinauf),

¢) aus einer Gesteinsart bestehen, die als Leitgestein fiir ein bestimmtes Gletscher-

gebiet wichtig ist,

d) aus einem seltenen oder besonders interessanten Gestein bestehen (zum Beispiel
Habkerngranit),

e) eine aullerordentliche GroBle oder Form aufweisen,

f) von volkskundlicher oder urgeschichtlicher Bedeutung sind (Teufelssteine, Chindli-
steine, Schalensteine u.a.),

g) ganze Blockgruppen bilden und so noch ein Bild der urspriinglichen Gletscherabla-
gerungen darstellen.

4. Das Verzeichnis der Naturdenkmailer dient zugleich ihrer Inventarisation. Es
sind, auch wenn sie anscheinend nicht gefihrdet sind, darin aufzunehmen alle groB3ern
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und sonst wichtigeren Findlinge, deren Eigentiimer durch die Art ihrer Verwendung
ohnehin den Willen zu ihrer dauernden Erhaltung bekundet hat (Verwendung als
Denkstein oder in Bauten, Aufstellung in der Nihe von Schulhiusern und in Anlagen
usw.). Wird ein solcher Findling nicht an seinem urspriinglichen Standort belassen, so
ist der letztere stets festzustellen,

5. Zuriickhaltung ist zu iiben beim Schutz von Findlingen im freien Land, wenn
durch ihre Beseitigung wertvolles Kulturland gewonnen werden kann.

6. Die GroBe eines Findlings ist nicht ausschlaggebend fiir seine Erhaltung, doch
sind Blocke, die nicht in einer Richtung mindestens 1 m messen, nur unter ganz be-
sondern Umstinden zu schiitzen (besonders interessante Gesteinsart, Schalen oder
dergleichen.).

Mitbestimmend kann auch sein die Hiufigkeit der Findlinge in der betreffenden
Gegend.

Bei kleineren Findlingen ist stes auch die Frage der Aufstellung in einem Museum
zu priifen.

7. LaBt sich ein schutzwiirdiger Findling nicht erhalten (zum Beispiel wegen Un-
moglichkeit der Hebung aus einer Baugrube), so ist stets auch die Frage der Gewin-
nung eines Stiickes davon und seiner Verbringung in ein Museum zu priifen.

8. Uber die Anhandnahme der Vorarbeiten fiir die dauernde Erhaltung eines geolo-
gischen Naturdenkmals entscheidet ein Kollegium, bestehend aus einem Vertreter der
kantonalen Naturschutzverwaltung, ihrem geologischen Mitarbeiter und dem Konser-
vator der mineralogisch-geologischen Sammlungen des Naturhistorischen Museums
Bern. ‘

Vor diesem Entscheid ist der von der Schweiz. Geologischen Kommission der
Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft mit der geologischen Kartierung des betreffen-
den Gebiets beanftragte Geologe anzuhéren.

Bei Findlingen und andern geologischen Naturdenkmiilern (zum Beispiel Héhlen),
die zugleich von urgeschichtlicher Bedeutung sind, ist der Konservator der Abteilung
fiir Ur- und Friihgeschichte des Bernischen Historischen Museums beizuziehen.

Der geologische Mitarbeiter der Forstdirektion:
Prof. Dr. Th. Hiigi

Der Beauftragte fiir Naturschutzfragen der Forstdirektion:

H. Itten, Fiirsprecher

Der Konservator der geologisch-mineralogischen Sammlungen
des Naturhistorischen Museums Bern:

Dr. H. Adrian»
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Diese Richtlinien entsprechen der bewihrten Praxis, wie sie seit bald
100 Jahren geiibt wurde. Die Herren Professoren CapiscH, NiccL1, RuTscH,
STRECKEISEN, NABHOLZ und BANDI sowie der Direktor des Naturhisto-
rischen Museums Bern, Herr Dr. W. KUENZI, und die Naturschutzkom-
mission des Kantons Bern begriif3ten ihre Aufstellung, und der Forstdirek-
tor erteilte diesen Richtlinien am 5. Mai 1960 seine Genehmigung.



Tafel 1

Das idyllische Faulenseeli bei Ringgenberg am Brienzersee mit seinem groB3tenteils

noch natiirlichen Ufer. Im Hintergrund links die Sulegg, rechts die Schwalmeren.



Tafel I1

Nafurgchurzgebiét Witzwil
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Plan des Naturschutzgebietes Witzwil (Albert-Hess-Reservat). Siidlich der Broye

schlieBBt sich der waadtlindische Bannbezirk Chablais an.



	Naturschutzkommission des Kantons Bern : Bericht über die Jahre 1958 und 1959

